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Die Bundesrepublik Deutschland 


und 


die Russische Föderation -


von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbe­

steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 

1996 (nachfolgend „das Abkommen“ genannt) und des Protokolls hierzu vom 29. Mai 1996 

(nachfolgend „das Protokoll vom 29. Mai 1996“ genannt) zu schließen - 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a) des Abkommens erhält folgenden Wortlaut: 

„5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 

Gesellschaft ist, die unmittelbar über mindestens 10 vom Hundert des Grund- oder 

Stammkapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt und dieser Kapitalanteil 

mindestens 80.000 Euro oder den entsprechenden Wert in Rubeln beträgt;“ 

Artikel 2 

Artikel 26 des Abkommens erhält folgenden Wortlaut: 
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„Artikel 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwaltung bzw. Vollstreckung des innerstaatlichen 

Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung eines Vertragsstaats, 

erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteu­

erung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 

nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat gemäß Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim 

zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen 

und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungs­

behörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Voll­

streckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in 

Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder 

Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Auskünfte 

in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen.  

(3) Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,  

a) 	 für die Erteilung von Informationen Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von 

den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats 

abweichen; 

b) 	 Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver­

fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

c) 	 Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsge­

heimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der 

öffentlichen Ordnung widerspräche. 



- 4 -


(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 

steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 

unterliegt den Beschränkungen gemäß Absatz 3, sofern diese Beschränkungen einen 

Vertragsstaat nicht nur deshalb an der Erteilung von Informationen hindern, weil er kein 

innerstaatliches steuerliches Interesse an diesen Informationen hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 

sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sie 

Eigentumsverhältnisse an einer Person betreffen. 

(6) Soweit aufgrund dieses Abkommens und nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts perso­

nenbezogene Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen 

unter Beachtung der für jeden Vertragsstaat geltenden Rechtsvorschriften: 

a)	 Die Verwendung der Daten durch den Empfänger ist nur zu dem angegebenen Zweck 

und nur zu den durch die übermittelnde Stelle vorgeschriebenen Bedingungen zulässig. 

b) Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle auf Ersuchen über die Verwendung 

der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse. 

c) Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt werden. Die 

weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger Zustimmung der über­

mittelnden Stelle erfolgen. 

d)	 Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten 

sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in bezug auf den mit der Über­

mittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweils innerstaatlichen 

Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, dass unrichtige Daten 

oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies  
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dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Ver­

nichtung vorzunehmen. 

e)	 Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen 

sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflich­

tung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das 

öffentliche Interesse an der Versagung der Auskunft das Interesse des Betroffenen an 

der Auskunftserteilung überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, 

über die zu seiner Person vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem nationa­

len Recht des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird.  

f)	 Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Datenaustausches nach die­

sem Abkommen rechtswidrig geschädigt, haftet ihm hierfür die empfangende Stelle 

nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts. Sie kann sich im Verhältnis zum Ge­

schädigten zu ihrer Entlastung nicht darauf berufen, dass der Schaden durch die über­

mittelnde Stelle verursacht worden ist. 

g) Soweit das für die übermittelnde Stelle geltende nationale Recht in bezug auf die über­

mittelten personenbezogenen Daten besondere Löschungsvorschriften vorsieht, weist 

die übermittelnde Stelle den Empfänger darauf hin. Unabhängig von diesem Recht sind 

die übermittelten personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für 

den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.  

h) Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang von perso­

nenbezogenen Daten aktenkundig zu machen.  

i)	 Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten per­

sonenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und 

unbefugte Bekanntgabe zu schützen.”  
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Artikel 3 

Nummer 4 des Protokolls vom 29. Mai 1996 zu Artikel 10 des Abkommens erhält folgenden 

Wortlaut: 

“Der Ausdruck “Dividenden” umfasst auch Ausschüttungen auf Anteilscheine an einem 

Investmentvermögen und auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland auch Einkünfte eines 

stillen Gesellschafters aus seiner Beteiligung als stiller Gesellschafter.” 

Artikel 4 

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 

möglich in Moskau ausgetauscht. 

(2) Dieses Protokoll tritt am Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist 

in beiden Vertragsstaaten ab dem 1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden, das dem Jahr 

folgt, in dem das Protokoll in Kraft tritt. 

Geschehen zu Wiesbaden am 15. Oktober 2007, in zwei Urschriften, jede in deutscher und 

russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Für die 

Bundesrepublik Deutschland Russische Föderation 

Peer Steinbrück Kudrin 


